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Satzung Angelsportverein Themar 1959 e.V. 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen Angelsportverein Themar 1959 e. V. Der 
Verein hat seinen Sitz in Themar und ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht in Hildburghausen unter der Register Nummer 242 
eingetragen.  

§ 2 Zweck 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes II Steuerbegünstigte Zwecke §§ 51 ff der Abgabeordnung. 

 
2. Oberstes Gebot des Vereins ist die Hege der Fischbestände sowie der Schutz und die 

Erhaltung der Gewässerlebensräume einschließlich der Reinhaltung der Gewässer zum 
Wohle der Allgemeinheit. 

 
3. Seine besonderen Aufgaben sind: 

a. die Gewässer möglichst in ihrer Ursprünglichkeit und natürlichen Schönheit zu erhalten 
und zu schützen; 

b. die Förderung einer ökologischen und nachhaltigen Hege der Fischbestände nach 
fischereibiologischen Gesichtspunkten; 

c. die Beratung, Ausbildung und Schulung der Vereinsmitglieder in Fragen der Fischerei 
sowie des Natur- und Umweltschutzes; 

d. die Förderung der Vereinsjugend. 
 
4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Wer die Mitgliedschaft erwerben 
will, hat an den Vorstand einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu richten. Bei Minderjährigen 
ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Die Mitgliedschaft wird erst wirksam, wenn 
die Aufnahmegebühr und der erste Jahresbeitrag bezahlt sind. Eine Ablehnung der 
Aufnahme hat schriftlich zu erfolgen. 

 
2. Die Ehrenmitgliedschaft ist ein Ehrenstatus und setzt die Mitgliedschaft nach Abs. 1 voraus. 

Die Ehrenmitgliedschaft kann an Mitglieder verliehen werden, die sich in besonderem Maße 
für die Belange des Vereins eingesetzt haben. Dazu ist ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung notwendig. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.  

 
3. Fördermitglied kann jede natürliche Person werden, die sich ausschließlich fördernd dem 

Wohle des Vereins widmet. Fördermitglieder sind keine ordentlichen Mitglieder im Sinne des 
Abs. 1 und haben damit nicht die Rechte und Pflichten eines Vereinsmitglieds. Die 
Fördermitgliedschaft beginnt und endet mit einem Beschluss durch den Vorstand. 
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§ 4 Pflichten und Rechte der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind verpflichtet die Interessen und das Ansehen des Vereins nach besten 
Kräften zu unterstützen und zu wahren. Die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge sind gemäß 
der Finanzordnung zu entrichten. 

 
2. Die Mitglieder sind weiterhin verpflichtet, das Fischen nur im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften und der Gewässerordnungen des Vereins auszuüben, sowie auf die Befolgung 
der gesetzlichen Vorschriften und Ordnungen des Vereins auch bei anderen Mitgliedern zu 
achten. 

 
3. Die Mitglieder haben das Recht, Einrichtungen des Vereins zu nutzen und die Fischerei in 

seinen Pachtgewässern gem. § 4, Abs. 2 auszuüben sowie die Pflicht sie zu pflegen und zu 
erhalten.  

 
4. Zum Befischen der Vereinsgewässer sind ein Fischereierlaubnisschein und ein gültiger 

Fischereischein erforderlich.  

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss, Streichung oder Auflösung des 
Vereins. Die Ehrenmitgliedschaft kann darüber hinaus durch die Mitgliederversammlung 
aberkannt werden. 

 
2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 

Schluss des Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig. 
 
3. Ein Mitglied kann, nach dessen vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein 

ausgeschlossen werden wegen: 
a. Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen ; 
b. Missachtung von Anordnungen der Organe des Vereins; 
c. Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung; 
d. eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben Verstöße 

gegen Bestimmungen des Fischerei-, Umwelt- oder Tierschutzrechts; 
e. unehrenhaften Handlungen. 

 
4.Gezahlte Beiträge werden nicht Rückerstattet. 

§ 6 Beiträge und Gebühren 

1. Die Höhe der in der Finanzordnung festgelegten Beiträge und Gebühren sowie 
außerordentliche Beiträge werden für jedes Geschäftsjahr von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. 

 
2. Der Mitgliedsbeitrag für das jeweilige Geschäftsjahr wird im Voraus erhoben, ist jedoch 

spätestens bis zum Ende des 1. Quartals zu entrichten.  
 
3. Der Mitgliedsbeitrag für Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahre beträgt 50% des jeweiligen 

festgelegten Erwachsenenbeitrages. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist im folgenden 
Jahr der volle Beitrag zu zahlen. 

§ 7 Stimmrecht und Wählbarkeit 

 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder 

können an der Mitgliederversammlung ohne Stimmrecht teilnehmen. Für den Vorstand sind 
Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. 
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2. Bei der Wahl eines Jugendsprechers haben alle Mitglieder des Vereins vom 10. bis 16. 

Lebensjahr Stimmrecht. Als Jugendsprecher können Mitglieder vom vollendeten 10. 
Lebensjahr an gewählt werden. 

§ 8 Wahlen 

 
1. Die Wahlperiode des Vereins währt   (   5   )  fünf Jahre.  
 
2. Für diesen Zeitraum werden die Mitglieder des Vorstands, die Mitglieder des Schiedsgerichts 

und die Schiedsgerichts - Ersatzmitglieder sowie die Revisoren gewählt. Sie bleiben solange 
im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.  

 
3. Auf Antrag der Mitgliederversammlung können Mitglieder des Vorstands, des 

Schiedsgerichts sowie ein Revisor oder beide Revisoren abgewählt und deren Ämter neu 
besetzt werden. 

§ 9 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 
a. die Mitgliederversammlung; 
b. der Vorstand. 

§ 10 Mitgliederversammlung 

 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt. 
 
3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand schriftlich unter 

Angabe der Tagesordnung und der Anträge durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des 
Vereins. Die Einladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. 

 
4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei Wochen mit 

entsprechender Tagesordnung und schriftlich einzuberufen, wenn es: 
a. der Vorstand beschließt, 
b. ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand beantragt hat. 

 
5. Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere: 

a. Entgegennahme des Geschäftsberichtes und des Rechnungsabschlusses; 
b. Erteilung der Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes; 
c. Genehmigung des Haushaltsplanes; 
d. Wahl des Vorstandes, des Schiedsgerichts, der Schiedsgerichts - Ersatzmitglieder  und 

der Revisoren; 
e. Festlegung der Höhe der Beiträge und Gebühren;  
f. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen; 
g. Beschlussfassungen über eingebrachte Anträge; 
h. Verleihung von Ehrenmitgliedschaften; 
i. Bestätigung des Jahresterminplanes. 

 
6. Bei ordnungsgemäßer Einberufung der Mitgliederversammlung ist diese beschlussfähig, 

wenn mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins bei der 
Beschlussfassung anwesend sind. 
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7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen und die Abwahl 
eines Vorstandmitglieds können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
gültigen Stimmen beschlossen werden. 

 
8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens eine 
Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen sind. 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit 
einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschließt, dass sie als 
Tagesordnungspunkt aufgenommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung 
bedarf der Einstimmigkeit der abgegebenen gültigen Stimmen zur Zulassung. 

 
9. Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung muss entsprochen werden. 

§ 11 Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus: 

a. dem geschäftsführenden Vorstand; 
b. dem erweiterten Vorstand. 

 
2.  Der geschäftsführende und zugleich Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, 

der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister. Sie vertreten den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. Zur Vertretung des Vereins sind der Vorsitzende, der 
stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister berechtigt. Jeder von ihnen hat 
Einzelvertretungsbefugnis. Im Innenverhältnis zum Verein wird der stellvertretende 
Vorsitzende jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig. Beim Ausscheiden eines 
geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein Vereinsmitglied 
kommissarisch als stellvertretenden Vorsitzenden bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
zu berufen. 

 
3. Dem erweiterten Vorstand gehören insbesondere an: 
    a. der Gewässerwart; 

b. der Schriftführer; 
c. der Jugendwart; 
d. der Pressewart. 

 
4. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzung des Vorstandes. Der Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder bei der Beschlussfassung 
anwesend sind. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

 
5. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere die Durchführung der Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung und die Behandlung von Anregungen der Mitglieder. 
 
6. Der Vorstand kann bei Bedarf für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, deren 

Mitglieder er beruft und die von dem sachlich zuständigen Vorstandsmitglied geleitet werden.  
 
7. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schatzmeister und der Pressewart haben das Recht, 

an allen Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen. 

§ 12 Schiedsgericht 

 
1. Zur Entscheidung von vereinsinternen Streitigkeiten, die sich aus der Satzung ergeben, wird 

ein Schiedsgericht gebildet.  
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 2.Die  Arbeit des Schiedsgericht wird durch die Schiedsgerichtsordnung geregelt.  

§ 13 Revisoren 

 
1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Revisoren. 
 
2. Die Aufgaben sind die Überprüfung der Buch- und Kassenführung des Vereins sowie die  

Einhaltung der Vereinsbeschlüsse. 
 
3. Die Revisoren erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei 

ordnungsgemäßer Führung der Geschäfte die Entlastung des geschäftsführenden 
Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. 

§ 14 Vereinsordnungen 

 
1. Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens 

Vereinsordnungen. Diese können insbesondere für folgende Bereiche erlassen werden: 
a. Geschäftsordnung für die Organe des Vereins; 
b. Finanzordnung; 
c. Wahlordnung; 
d. Ehrenordnung; 
e. Schiedsgerichtsordnung. 

2. Zur Regelung der Nutzung und der Hege der Fischbestände in den Vereinsgewässern gibt 
sich der Verein eine Gewässerordnung. 

 
3. Alle Ordnungen werden vom Vorstand erlassen und sind nicht Bestandteil der Satzung.   
 
4. Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Ordnungen den Vereinsmitgliedern mindestens vier 

Wochen vor Inkrafttreten bekannt gegeben werden. Gleiches gilt für Änderungen und 
Aufhebungen. 

§ 15 Protokollieren der Beschlüsse 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes sowie der Ausschüsse ist 
jeweils ein Protokoll anzufertigen und den Mitgliedern in geeigneter Weise zugänglich zu 
machen. Der Versammlungsleiter und der Protokollführer unterzeichnen das Protokoll. 

§ 16 Maßregelungen 

 
1. Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen der Vereinsorgane 

verstoßen, können, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand folgende Maßnahmen 
verhängt werden: 
a. Verweis; 
b. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Fischen in den Vereinsgewässern; 
c. Ausschluss aus dem Verein. 

 
2. Maßregelungen sind schriftlich zu begründen und es sind die Rechtsmittel  anzugeben. 

§ 17 Rechtsmittel 

 
1. Gegen eine Ablehnung der Aufnahme (§ 3, Abs. 1), gegen einen Ausschluss (§ 5, Abs. 3) 
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sowie gegen eine Maßregelung (§ 16, Abs. 1) ist Widerspruch zulässig. Dieser ist innerhalb 
von zwei Wochen vom Zugang des Bescheides gerechnet beim Vorsitzenden einzureichen 
und zu begründen.  

2. Einen unzulässigen Widerspruch weist der Vorstand mit Begründung innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang des Widerspruchs ab. 

 
3.  Über einen zulässigen Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung innerhalb von 

acht Wochen nach Eingang des Widerspruchs.  

§ 18 Auflösung des Vereins 

 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 
 

a. der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Viertel aller seiner Mitglieder beschlossen hat, 
oder 

b. von zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde. 
 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel der stimmberechtigten 
Mitglieder bei der Beschlussfassung anwesend sind. Sollte bei der ersten Versammlung 
weniger als drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder bei der Beschlussfassung 
anwesend sein, ist eine 2. Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von drei 
Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. Die Auflösung kann 
nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

 
4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen 

des Vereins an die Stadt Themar, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. Dabei ist besonders auf die Hege und Pflege der Natur, die 
Erhaltung der bestehenden Anlage zum Wohle der Allgemeinheit im Sinne der Entspannung 
und Erholung zu achten. 

 
5. Eine Aufhebung und Änderung des Beschlusses nach § 18, 4. Abs. ist nur möglich, wenn 

drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins anwesend sind, einschließlich der 
jeweilige Bürgermeister der Stadt Themar, der hierfür Stimmrecht erhält. Die Abstimmung 
muss für den 4. Absatz in § 18 einstimmig sein. 

 
 
Die vorstehende Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 31.01.2010 beschlossen. 
Sie ersetzt die am 20.Mai 2006 von der Mitgliederversammlung des Vereins beschlossene 
Satzung. 
 
 
Themar, den 31.01.2010 
 
 
 
Andreas Kirsch  Ralf Geyer    Manfred Goldschmidt 
Vorsitzender             stellv. Vorsitzender                            Schatzmeister 
 
 
Geä. in § 11 Abs. 2 mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.01.2013 


